
Gemeinde Molfsee
Der Bürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG der Gemeinde Molfsee
über die öffentliche Auslegung des Entwurfs 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Molfsee-Dorf“
nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Bau- und Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 15.11.2022 den Entwurf der 1. Ände
rung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Molfsee-Dorf“, für den Bereich: östlich des Molfsees und der 
Dorfstraße Haus-Nr. 13 bis 19 einschl. Haus-Nr. 1 bis 4, beiderseits der Dorfstraße östlich des 
Molfsees und südlich der Bebauung Hofberg Nr. 1 bis 11 sowie westlich des Bebauungsplanes 
Nr. 32, östlich des Möwenstraße Haus-Nr. 2 bis 6 und südwestlich des Bebauungsplanes Nr. 32, 
westlich der Hamburger Chaussee (L318) und nordöstlich der Bebauung Lütten Born Haus-Nr. 2 
gebilligt und dessen öffentliche Auslegung beschlossen.

Planungsziele der 1. Änderung sind der Erhalt des Siedlungscharakters und des Ortsbildes sowie 
der Erhalt der kleinteiligen Siedlungsstruktur.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt.

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Molfsee-Dorf“ und die Begründung 
einschließlich Anlage liegen

vom 12.12.2022 bis 27.01.2023
in der Amtsverwaltung Molfsee, Mielkendorfer Weg 2 in 24113, Molfsee, während folgender Zei
ten

Montag, Dienstag, Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Donnerstag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und zusätzlich

Dienstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

öffentlich aus.

Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegen
den Unterlagen im Internet unter der Adresse https://www.molfsee.de/aktuelles-service/politik-ver- 
waltunq/das-amt/bauleitplanunq

(Hinweis: Klick auf „Molfsee“- „Aktuelle Bauleitplanverfahren- Bekanntmachung/Auslegung“)- ein
gestellt.

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen einse- 
hen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift 
abgeben. Stellungnahmen können auch per E-Mail an info@molfsee.de gesendet werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 34 „Molfsee-Dorf“ unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Molfsee-Dorf“ nicht von Bedeutung ist.

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Molfsee-Dorf“ ist im abgebil
deten Lageplan markiert.
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Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz I Buch
stabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Lan
desdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhal
ten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlich- 
keitsbeteiliguhg nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit ausliegt.

ürgermeister

(Boss)

ausgehängt am: 
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